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Die Initiative Liberaler Muslime Ästerreich – ILM� legte am 27. Oktober 2010 folgende Forderungen 
und Reformvorschl�ge auf den Tisch - das Papier zeigt die Dinge auf, um die sich die daf�r Zust�n-
digen und Verantwortlichen wahrlich schon l�ngst k�mmern h�tten k�nnen und m�ssen!

Integrations-Defizite bek�mpfen!
ILM�-Vorschl�ge zur Unterst�tzung integrationswilliger MuslimInnen

Besonders in den letzten Monaten hat sich die Diskussion um jenen Problemkomplex, der mit den Stichworten 
„Migration“, „Integration“, „Parallelgesellschaften“ und der Stellung und Rolle des Islam in unserer Gesellschaft 
zusammenh�ngt, sowohl in �sterreich als auch im benachbarten Ausland, weiter intensiviert. Ausgel�st durch viel 
beachtete Publikationen einschl�giger Studien kam es zur deutlichen Artikulation eines breiten Unbehagens der 
Bev�lkerung gegen�ber dem Mangel an Bereitschaft zur Verinnerlichung der Grundwerte �sterreichs durch gro�e Teile 
ganzer Generationen von Einwanderern, die nicht bereit sind, sich an die Lebensgewohnheiten der hier ans�ssigen 
Bev�lkerung anzupassen. Die Verweigerung der Annahme des �sterreichischen Lebensmodells wird h�ufig mit dem 
Menschen- Familien- und Gesellschaftsbild in Verbindung gebracht, das der Tradition islamischer L�nder zugeordnet 
wird.

Als liberale Muslime bedauern wir es, dass eine Problematisierung und Aufarbeitung, und noch viel mehr die 
Erarbeitung geeigneter Ma�nahmen, durch eine reflexhafte Herabw�rdigung von auch noch so konstruktiven Kritikern 
der Vers�umnisse der letzten Jahren unm�glich gemacht werden. Kritik w�re blo� Ausdruck von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit, und die Probleme mit nicht integrierten Zuwanderern und sprachunkundigen Angeh�rigen der 
mittleren und �lteren Generation w�rden blo� auf Diskriminierung und mangelnde �konomische Chancen zur�ck-
zuf�hren sein. Dieser Reflex schadet jedoch letztlich sowohl der heimischen als auch der zugewanderten muslimischen 
Bev�lkerung.

Viele Muslime kommen aus L�ndern, in denen die Freiheiten und Chancen, die �sterreich jedem Staatsb�rger und 
potentiell auch jedem integrationswilligen Fremden offeriert, keineswegs selbstverst�ndlich sind. Wir wissen daher die 
Wesensz�ge der �sterreichischen Kultur, die auf der christlich-humanistischen Tradition beruhen, besonders zu sch�tzen 
und empfinden eine Verpflichtung, zu deren Erhalt einen Beitrag zu leisten. In diesem Sinne sind die folgenden 
Vorschl�ge zu verstehen:
1. Mit Entscheidung vom 29.2.1988, V11/87, hat der Verfassungsgerichtshof den Bescheid des Bundesministers f�r 
Unterricht und Kunst vom 2. Mai 1979, Zl. 9076/7-9c/79 aufgehoben und festgestellt, dass gem�� Artikel I � 1 
Islamgesetz 1912 iVm Anerkennungsgesetz 1874 die erste Islamische Religionsgemeinde Wien nur mit Rechtsver-
ordnung genehmigt werden darf. Statt mit Verordnung wurde neuerlich nur mit „Bescheid“ vom 30.August 1988, GZ.: 
9076/11-9c/88 des Kultusamtes im BMUKK die erste Islamische Religionsgemeinde Wien genehmigt. Der „Bescheid“ 
oder eine „Verordnung“ auf Genehmigung der IRG wurde trotz ausdr�cklicher gesetzlicher Bestimmungen auch nicht 
�ffentlich mit BGBl. kundgemacht. 
Rechtlich k�nnte das bedeuten, dass die Islamische Religionsgemeinde Wien seit mehr als 30 Jahren nicht rechtm��ig 
besteht und dadurch die IGGi� als Organisation rechtlich nicht ordnungsgem�� existiert. Die Rechtsfolgen k�nnten 
sich negativ auf alle Unterst�tzungen und Vertr�ge mit Bund, L�ndern und Gemeinden auswirken, da es daf�r seit 30 
Jahren m�glicherweise keine Rechtsgrundlage gibt. Das Kultusamt versucht mit allen Mitteln die IslamVO 1988 
dementsprechend umzudeuten, dass es doch eine Genehmigung der ersten Islamischen Religionsgemeinde Wien durch 
Verordnung gibt, was jedoch in unaufl�slichem Widerspruch zum Text des „Bescheid“ vom 30. August 1988 und zur 
Rechtsauffassung von �sterreichischen Verfassungsexperten steht.
2. Die Imame und Prediger haben eine Grundsatzerkl�rung zu unterschreiben mit den Prinzipien der europ�ischen 
Werte und zu den Grundlagen der Republik �sterreich, wie Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Toleranz, 
Dialog, Rechte der Frauen, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Respektierung Andersgl�ubiger, der Freiheit des 
Religionswechsels, Monogamie, Transparenz, Integration, Trennung von Staat und Religion, uam. und das den 
MuslimInnen auch zu vermitteln. Wird das nicht akzeptiert, muss es Sanktionen gegen die Imame und Prediger geben. 
Ohne diese Vereinbarung ist eine Integration nicht m�glich.
3. �hnliche Inhalte sind auch im Rahmen des Schulunterrichts durch verpflichtende Lehrveranstaltungen an die 
Kinder und Jugendlichen von Migranten heranzutragen, genau so wie dies f�r die Vermittlung von Deutschkenntnissen 
zu gelten hat.
4. Schulb�cher f�r den islamischen Religionsunterricht m�ssen nach dem Prinzip der Antidiskriminierung 
�berarbeitet werden, wie dies seit dem Amsterdamer Vertrag von der EU verbindlich vorgeschrieben wird. Das Verbot 
der Diskriminierung aufgrund der Religion, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung und der Rasse muss auch in 
islamischen Religions-Lehrb�chern zum Ausdruck kommen. Ebenso m�ssen diese sprachlich uneingeschr�nkt am 
Prinzip der Gender-Gerechtigkeit ausgerichtet werden, das ebenfalls von der EU eingefordert wird. MuslimInnen der 
n�chsten Generation haben so viel eher die Chance der Integration.
5. Solange der islamische Religionsunterricht in �ffentlichen, privaten und islamischen Schulen nicht in deutsch mit 
dementsprechend �berarbeiteten Schulb�chern erfolgt und nicht von ausgebildeten P�dagogen gelehrt wird, wird das 
ein gro�es Hindernis f�r die Integration der Muslime sein.
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6. Das Innenministerium sollte eine Brosch�re auflegen, die den MuslimInnen aller Generationen bei der Integration 
in das �sterreichische Kulturgef�ge behilflich ist. Dabei sollten die Errungenschaften der �sterreichischen Wissenschaft, 
des Bildungssystems, des Gesundheitssystems, des Parlamentarismus, des Kunstbetriebs, aber auch der �sterreichischen 
Lebensart, besonders herausgearbeitet werden. Besonders wichtig w�re es auch, auf die Beseitigung von Vorurteilen 
und Stereotypen gegen�ber Christen, Juden und Glaubenslosen hinzuarbeiten, die in den vielfach in sich geschlossenen 
sozialen Gruppen verankert sind, die von einem traditionalistischen (konservativen oder fundamentalistischen) Islam 
gepr�gt werden. Der �sterreichische Integrationsfond hat alle seine Aktivit�ten und Bem�hungen am Prinzip der 
Vermittlung des Respekts f�r die �sterreichische Leitkultur zu orientieren.
7. Der „Christlich-Islamische Dialog“ ist mangelhaft und muss im Sinne der Integration verbessert werden. Er ist 
durch konstruktive Integrationserfolge unter Beweis zu stellen. Zum Grundkonsens der �sterreichischen Gesellschaft 
geh�rt eine offenherzige Aufarbeitung aller offenen Probleme. Das w�rde zu einer Verbesserung des wechselseitigen 
Verst�ndnisses beitragen.
8. Die zunehmenden Bedrohungen, die von Personen und Organisationen ausgehen, die sich einer aggressiven 
Agitation gegen �sterreich unter missbr�uchlichem Verweis auf radikale islamische Grunds�tze verschrieben haben, 
sind mit aller Bestimmtheit zu bek�mpfen. Einrichtungen, die gegen Andersgl�ubige hetzen, christliche Symbole 
ver�chtlich machen und deren Beseitigung anstreben und die den Kulturbestand des christlich gepr�gten �sterreich 
untergraben wollen, d�rfen nicht missbr�uchlich auf „Religionsfreiheit“ pochen k�nnen. Die Beh�rden sind aufgefor-
dert, derartige Organisationen und Initiativen unverz�glich aufzul�sen, deren Homepages zu l�schen und n�tigenfalls 
f�r die strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen zu sorgen. Die ILM� warnt vor der steigenden Tendenz der 
Radikalisierung in den Moscheen durch Hassprediger in �sterreich und in zahlreichen Websites. Diese Hasskultur 
f�rdert nicht die Integration.
9. Das veraltete Islamgesetz 1912 muss endlich den Erfordernissen der MuslimInnen und deren unterschiedlichen 
Glaubensrichtungen angepasst werden.
10. Die ILM� spricht sich dagegen aus, dass dem Islam eine Kirchenstruktur aufgesetzt wird, da das dem Islam nicht 
entspricht. Im Islam gibt es keine Hierarchie wie bei den christlichen Kirchen und keine Hegemonie.
11. MuslimInnen die keine Mitglieder der Islamischen Glaubensgemeinschaft in �sterreich (IGGi�) sind, sind nach 
Auffassung der IGGi� keine Muslime und das hat auch bereits Pr�sident Anas Schakfeh �ffentlich erkl�rt. Das hat 
negative Auswirkungen auf alle Lebensbereiche der Muslime (Beruf, Milit�rdienst, uam.). Es bestehen unter dem 
Gesichtspunkt des Diskriminierungsverbots verfassungsrechtliche und gesetzliche Bedenken gegen die Verfassung 
vom 22. Oktober 2009 der IGGi�.
12. Die Diskriminierung der MuslimInnen wirkt sich auch negativ auf die islamischen Vereine und deren Mitglieder 
aus. Islamische Vereine mit zumindest 50 Mitgliedern d�rfen einen Delegierten f�r die IGGi� w�hlen und werden als 
Verein von der IGGi� „anerkannt“. Vereine mit weniger als 50 Mitgliedern und die Mehrheit der MuslimInnen haben 
keine Stimme und Vertretung in der IGGi�. Die islamischen Vereine d�rfen nicht zwangsweise „anerkannte Vereine“ 
der Islamischen Glaubensgemeinschaft in �sterreich (IGGi�) sein, da sie nach dem Vereinsgesetz und nicht nach den 
Islamgesetz 1912 gegr�ndet und angemeldet sowie durch das Vereinsgesetz unabh�ngig, gesetzlich anerkannt und 
gesch�tzt sind. Die neue Verfassung vom 22. Oktober 2009 der Islamischen Glaubensgemeinschaft erlaubt diesen 
gesetzwidrigen und verfassungswidrigen Widerspruch durch „anerkannte“ und „nicht anerkannte“ Vereine, was 
auch eine Diskriminierung ist.
13. Die sunnitisch dominierte unter arabischer Minderheitsf�hrung stehende IGGi� muss alle Anh�nger des Islam und 
alle islamischen Glaubensrichtungen ber�cksichtigen (Schiiten, Aleviten, uam.). Da die IGGi� nicht alle Muslime 
vertritt, ist sie auch nicht in der Lage die Integration aller Muslime zu unterst�tzen. Sie ist nicht f�hig ihre eigenen 
Muslime zu integrieren.
14. Alle Gelder, Spenden, Geb�ude, Grundst�cke, uam. f�r islamische Organisationen m�ssen als Islamisches 
Eigentum in einem Register eingetragen werden, was auch in den islamischen L�ndern durchgef�hrt wird, um den 
Missbrauch und die Korruption zu bek�mpfen. Darunter das gesamte Geld von Sammlungen in den Moscheen und 
Gebetsh�usern, damit dieses nicht missbr�uchlich verwendet wird.
15. Ohne Selbstkritik und Bereitschaft der MuslimInnen wird sich an der Stagnation der Integration der MuslimInnen
nichts �ndern. Viele Integrationsangebote werden von den MuslimInnen nicht angenommen. Deshalb werden auch in 
Zukunft alle Integrationsanstrengungen unter diesen Umst�nden umsonst sein.
16. Die ILM� tritt ein f�r eine zentrale staatliche Stelle welche f�r die Integration zust�ndig ist. 
17. Wir begr��en die ernsthaften Bem�hungen von Frau Bundesminister Dr. Maria Fekter f�r die Integration in 
�sterreich.
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P.S: Diese Vorschl�ge wurden von der Initiative Liberaler Muslime �sterreich – ILM� anl�sslich der Einladung 
von Frau Bundesminister Dr. Maria Fekter im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Islam.Menschen.Dialog“, am 27. 
Oktober 2010, 14 bis 18 Uhr, im Bundesministerium f�r Inneres, 1010 Wien, Herrengasse 7, verfasst. Daran hat 
die ILM� gemeinsam mit Vertretern der Islamischen Glaubensgemeinschaft, weiterer islamischer Verb�nde sowie mit 
der Frau Bundesminister und Mitarbeitern ihres Ressorts an einem Runden Tisch teilgenommen.
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